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Deutsches Sportabzeichen — Antrag Priifberechtigung ab 2024 Sachsen
Erstausstellung Verldngerung
Identnummer auf "DSA Digital" Nr. der bisherigen Priifberechtigung
Antragsteller*in
Name, Vorname
Titel, Name, Vorname Geb.-Dat. m/w
Anschrift
PLZ Ort, Strale, Hausnr.
E-Mail Telefon
Tatigkeit im Sport
Mitglied
im Sportverein Name des Vereins Vereins-Nr. im LSB
Sportart Landkreis oder Nr. des KSB/SSB
im Schuldienst
(als Sportlehrer*in) o _
vollstandiger Name der Schule Landkreis oder Nr. des KSB/SSB
bei
Polizei/Feuerwehr Name der Dienstelle/Dienstort Landkreis oder Nr. des KSB/SSB
Qualifikation im Sport
UL-/Trainer-Lizenz
Beruf im Sport mit Stufe seit Fachverband
Lehrbefdhigung (Kopie Abschlusszeugnis beilegent!)
Die Priifberechtigung wird fiir folgende Sportarten beantragt
Leichtathletik Schwimmen Radfahren Gerdtturnen Menschen mit Behinderung
Aktuelle Priifunterlagen bereits erhalten: ja nein
Datenschutz

Der/Die Antragsteller*in wurde darauf hingewiesen, dass er/sie mit beiliegendem Informationsblatt ,Datenschutzhinweise —
Prifberechtigte Deutsches Sportabzeichen” tiber die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner/ihrer Daten aus dem
Priferverhaltnis hingewiesen wurde. Dies bestatigt er/sie mit seiner/ihrer Unterschrift. Der Antrag auf Prifberechtigung wird bei
Vollstandigkeit der zu erhebenden Daten nur dann bearbeitet, wenn auch die beigefiigte Verpflichtung zur Wahrung der
Vertraulichkeit dem LSB vorgelegt wurde.

Datum, Unterschrift Antragsteller*in Datum, Unterschrift Stempel
KSB/SSB oder Schulleitung oder Leitung der Dienststelle

Prifvermerk Kreise

Landessportbund Sachsen e.V. 04109 Leipzig, PF 100 952, Regina Brandt, Tel: 0341-21631-56, brandt@sport-fuer-sachsen.de

Antrag bitte beim zusténdigen Kreis-/Stadtsportbund einreichen!
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Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes
im Landessportbund Sachsen e.V. (LSB) fur Priifberechtigte des Deutschen
Sportabzeichens

Als Verantwortlicher fir die Datenverarbeitung ist der LSB gesetzlich verpflichtet, eine angemessene Sicherheit fir die
personenbezogenen Daten zu gewadhrleisten. Es muss durch geeignete technische und organisatorische MaRnahmen
sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten nicht unbefugt oder unrechtmaRig verarbeitet werden. Da Sie im
Rahmen lhrer Tatigkeit als Prifberechtigte/r mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, verpflichtet der LSB Sie
hiermit zur Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere zur Wahrung der
Vertraulichkeit.

Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie durfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis verarbeiten, und Sie
durfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zuganglich machen. Die Verarbeitung der Daten ist nur
im Rahmen und zum Zwecke der mit Ihnen vertraglich vereinbarten Tatigkeiten zuléssig. Unter einer Verarbeitung verstehen
die gesetzlichen Vorgaben jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgefiihrten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veradnderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verkniipfung, die
Einschrénkung, das Loschen oder die Vernichtung.

,Personenbezogene Daten” sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natiirliche Person
beziehen; als identifizierbar wird eine naturliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identitét dieser natirlichen Person sind.

Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung lhrer Tatigkeit fort. Unter Geltung der
gesetzlichen Datenschutz-Vorschriften kdnnen VerstoBe gegen Datenschutzbestimmungen sowie nach anderen
Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. DatenschutzverstéfRe konnen zugleich eine Verletzung
arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konsequenzen haben. DatenschutzverstéRe sind
ebenfalls mit moglicherweise sehr hohen Bufgeldern fiir das Unternehmen bedroht, die gegebenenfalls zu
Ersatzanspriichen lhnen gegeniiber fiihren kénnen. Uber eine Herausgabe von Daten entgegen dieser Verpflichtung - zum
Beispiel aufgrund von Verpflichtungen gegeniiber staatlichen Behdrden, aber auch aufgrund eines Versehens, ist der LSB
unverziiglich zu unterrichten. Ein unterschriebenes Exemplar dieses Schreibens reichen Sie bitte an den
Datenschutzbeauftragten in der Geschaftsstelle des LSB zuriick.

Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung lhrer Tétigkeit fort und wird zum Nachweis der Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz (Rechenschaftspflicht) aufbewahrt.

Uber die Verpflichtung zur ordnungsgeméaRen Verarbeitung personenbezogener Daten und die sich daraus
ergebenden Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. Eine Kopie und das Merkblatt zur
Verpflichtungserklarung habe ich erhalten.

Name, Vorname geboren am

Ort / Datum Unterschrift Verpflichtete/r




Landes

Gefordert durch sport
Freistaal
55 SACHSEN hund

Sachsen

STAATSMINISTERIUM
DES INNERN

Merkblatt zur Verpflichtungserklarung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur
Beachtung des Datenschutzes im Landessportbund Sachsen e.V. fir Priifberechtigte
des Deutschen Sportabzeichens

Art. 4 DSGVO Begriffshestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1) ,personenbezogene Daten” alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natirliche Person
(im Folgenden , betroffene Person”) beziehen; als identifizierbar wird eine natirliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identitét dieser natirlichen Person sind;

2) ,Verarbeitung” jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgefiihrten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation,
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veranderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknupfung, die Einschréankung, das Loschen oder die Vernichtung;

Grundsatze der Datenverarbeitung
Erwégungsgrund 39
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtméfig und nach Treu und Glauben erfolgen. [...]

Insbesondere sollten die bestimmten Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, eindeutig und
rechtmagig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten feststehen. [...]

Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewéhrleistet
ist, wozu auch gehdort, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geréate, mit denen
diese verarbeitet werden, benutzen kdnnen.

Grundsatze fir die Verarbeitung personenbezogener Daten

Art. 5 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Personenbezogene Daten mussen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewahrleistet, einschlieBlich Schutz vor unbefugter oder unrechtméRiger Verarbeitung und vor
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstérung oder unbeabsichtigter Schadigung durch geeignete technische und
organisatorische MalRnahmen (,,Integritdt und Vertraulichkeit”);

Verantwortung des fir die Verarbeitung Verantwortlichen

Art. 24 DSGVO

(1) Der Verantwortliche setzt unter Bertcksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken flir die Rechte und Freiheiten natirlicher
Personen geeignete technische und organisatorische MalRnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafiir erbringen
zu koénnen, dass die Verarbeitung gemaf? dieser Verordnung erfolgt. Diese Malinahmen werden erforderlichenfalls Gberprift
und aktualisiert.

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhdltnis zu den Verarbeitungstétigkeiten steht, miissen die Malinahmen gemaf
Absatz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. [...]

Verantwortlicher

Art. 4 Nr. 7 DSGVO

»Verantwortlicher” [bezeichnet] die natlrliche oder juristische Person, Behdrde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen Uber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; [...]




Auftragsverarbeiter

Art. 28 Abs. 3 lit. b DSGVO

[...] der Auftragsverarbeiter [...] gewdhrleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen
zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen;

Sicherheit der Verarbeitung

Art. 32 Abs. 4 DSGVO

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte
natirliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen
verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Art. 29 DSGVO

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu
personenbezogenen Daten hat, diirfen diese Daten ausschlieBlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei
denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.

Strafvorschriften

§ 42 BDSG (neu)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugangliche
personenbezogene Daten einer groRen Zahl von Personen ohne hierzu berechtigt zu sein,

1. einem Dritten Ubermittelt oder
2. auf andere Art und Weise zuganglich macht
und hierbei gewerbsmafig handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein
zuganglich sind,

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schéadigen. [...]




	F_Antrag Prueferausweis DSA_201806
	DSA_VertraulichkeitsverpflichtungPrüfer_201806

	PrüfAusw_alt: 
	Group1: Off
	Name: 
	GebDat: 
	mw: 
	Anschrift: 
	Mail: 
	Telefon: 
	Verein: 
	VerNr: 
	Sportart: 
	Kreis1: 
	Schule: 
	Kreis2: 
	Polizei: 
	Kreis3: 
	Stufe: 
	seit: 
	Verband: 
	AbschlSportl: 
	Check Box LA: Off
	Check Box Sw: Off
	Check Box Rad: Off
	Check Box Tu: Off
	Check Box Beh: Off
	Group2: Off
	Antragsteller: 
	KSB: 
	Zrück: 
	Ort  Datum: 
	Unterschrift Verpflichteter und Name in Druckbuchstaben: 
	NameVorname: 
	geborenAm: 
	Identnr: 


